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RS OGH 1978/11/8 8Ob570/78
(8Ob571/78, 8Ob572/78)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1978

Norm

JN §7a

ZPO §477 Abs1 Z2 D2a

Rechtssatz

Die Rüge und amtswegige Wahrnehmung des Besetzungsverstosses sind ausgeschlossen, wenn sich die Parteien trotz

Berufung des Senats zur Entscheidung vorbehaltslos vor dem Einzelrichter in die Verhandlung einlassen und ihre

ausdrückliche Einigung auf den Einzelrichter bis zum Beginn der mündlichen Verhandlung erklären.
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